
Hilfen für Helfer 

10 Maßnahmen

zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements


1.	 Einführung eines neuen Abzugs von der Steuerschuld für 
bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich in 
Höhe von 300 Euro – Vorraussetzung: Abzug kann geltend machen wer monatlich 
20 Zeitstunden im Dienst einer juristischen Person des öffentlichen Rechts unentgeltlich alte, 
kranke oder behinderte Menschen betreut. (z.B. bei AWO/DRK) 

2.	 Anhebung der sog. steuerfreien Übungsleiterpauschale von 1.848 € 
auf 2.100 € . 

3.	 Vereinheitlichung und Anhebung der Höchstgrenzen für den 
Spendenabzug von bisher 5/10% des Gesamtbetrages der Einkünfte 
(§ 10 b Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG) auf 20%. 

4.	 verbesserter Sonderausgabenabzug für Mitgliedsbeiträge an 
Kulturfördervereine 

5.	 Anhebung der Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche 
Betätigungen gemeinnütziger Körperschaften von insgesamt 30.678 
€ auf 35.000 € Einnahmen im Jahr (ebenso Anhebung der 
Zweckbetriebsgrenze bei sportlichen Veranstaltungen) 

6.	 Anhebung des Höchstbetrags für die Ausstattung von Stiftungen 
mit Kapital (Vermögensstockspenden, § 10 b Abs. 1a EStG) von 
307.000 € auf 750.000 € . 

7.	 Abschaffung des zeitlich begrenzten Vor- und Rücktrags beim 
Abzug von Großspenden und der zusätzlichen Höchstgrenze für 
Spenden an Stiftungen. Dafür Einführung eines zeitlich 
unbegrenzten Spendenvortrags. 

8.	 Senkung des Satzes, mit dem pauschal für unrichtige 
Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendete Zuwendungen zu 
haften ist, von 40 % auf 30 % der Zuwendungen. 

9.	 Bessere Abstimmung der förderungswürdigen Zwecke im

Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht.


10.	 Bürokratieabbau im Spendenrecht. 

Diese Maßnahmen kosten rund 400 Millionen Euro. 

Dies ist eine erste Rendite unseres erfolgreichen Konsolidierungskurses und eine 
wichtige Investition in die Stärkung des Gemeinsinns der Bürgerinnen und 
Bürger unseres Landes! 
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Feuerwehren begrüßen Steuerpläne fürs Ehrenamt 
DFV-Präsident Kröger: „Gut für Engagierte, für Arbeit der Vereine und Verbände“ 

 

Berlin – Der Deutsche Feuerwehrverband begrüßt die Initiative „Hilfen für Helfer“ 

von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. „Die geplante Anhebung der Übungs-

leiterpauschale auf 2100 Euro pro Person sowie die höhere Steuerfreigrenze für 

gemeinnützige Vereine von 35 000 Euro motivieren Ehrenamtliche und erleich-

tern die verlässliche Finanzierung der Verbände“, sagt DFV-Präsident Hans-

Peter Kröger vom Spitzenverband der Feuerwehren.  

 

Abstimmungsbedarf sieht Kröger noch bei der Ausgestaltung der förderungs-

würdigen Zwecke: „Hier müssen wir sehr aufpassen, dass die gemeinnützige 

Arbeit der Feuerwehrvereine und -verbände auch künftig abgesichert ist.“ 

 

Als wichtiges Signal wertet der Feuerwehr-Präsident, dass der Bundesfinanz-

minister nicht dem restriktiven Konzept des wissenschaftlichen Beirates gefolgt 

ist, sondern sich für seinen Gesetzentwurf offenbar sehr genau mit den Vor-

schlägen der Organisationen im Ehrenamt auseinandergesetzt hat. Kröger: „Der 

Deutsche Feuerwehrverband hat die Reform des Gemeinnützigkeits- und Spen-

denrechts in den vergangenen Monaten aufmerksam und konstruktiv begleitet. 

Unsere Delegiertenversammlung hat erst vor einem Monat in einer Resolution 

die Position des Ehrenamtes verdeutlicht. Es ist gut zu wissen, dass Minister 

Steinbrück ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat.“ 

 

Die höhere Übungsleiterpauschale ist nach Überzeugung von Kröger hilfreich, 

um besonders beanspruchte Funktionsträger wirksam von steuerlichen Folgen zu 

entlasten. Enttäuscht zeigt sich der Feuerwehr-Präsident allerdings davon, dass 

die Idee einer allgemeinen Ehrenamtspauschale von 300 Euro nur bürgerschaft-

lich Engagierten im pflegerischen Bereich zugute kommen soll. „In den Feuer-

wehren übernehmen mehr als eine Million Frauen und Männer Aufgaben der 
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staatlichen Daseinsvorsorge. Die meisten von ihnen erhalten keinerlei Aufwands-

entschädigung. Für sie wäre die Ehrenamtspauschale ein wertvolles Zeichen der 

Anerkennung gewesen“, sagt Feuerwehr-Präsident Kröger. 
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